
Beglaubigte Abschrift 

Verwaltungsgericht Hannover 

Beschluss 

21 März 2023 
15 B 2125123 

. In der Verwaltungsrechtssache 

— Antragsteller — 

Prozessbevollmächtigter:. 
Rechtsanwalt Clemens Michalke, 
Von-Steuben-Straße 20, 48143 Münster - /22 - 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge - Außenstelle Oldenburg -, 
Klostermark 70-80, 26135 Oldenburg - -475 - 

— Antragsgegnerin — 

wegen Dublin-Verfahren (Italien) 
- Antrag nach § 80 Abs. 5 VwG° - 

hat das Verwaltungsgericht Hannover - 15. Kammer - am 24. März 2023 durch die Ein-
zelrichterin beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom 21. März 
2023 gegen die Abschiebungsanordnung in Ziffer 3 des Bescheides 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 13. März 2023 
wird angeordnet. 

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfah-
rens. 



Gründe 

Der Antragsteller wendet sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die An-

ordnung seiner Abschiebung nach Italien im Rahmen eines sog. „Dublin-Verfahrens". 

Der Antragsteller, syrischer Staatsangehöriger, reiste eigenen Angaben zufolge am  

 2022 in die Bundesrepublik Deutschland ein und ä'ußerte ein Asylgesuch, 

von dem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Bundesamt - am 26. September 

durch behördliche Mitteilung schriftlich Kenntnis erlangte. Am 3. November 2022 stellte 

der Antragsteller beim Bundesamt einen förmlichen Asylantrag. 

Ein vom Bundesamt durchgeführter Abgleich der Fingerabdrücke ergab einen EURO-

DAC-Treffer der Kategorie 2 für Italien. Am 10. Oktober 2022 richtete das Bundesamt 

ein Übernahmeersuchen an die italienischen Behörden, welches jedoch unbeantwortet 
blieb. 

Mit Bescheid vom 13. März 2023, zur Post gegeben am 15. März 2023, lehnte das Bun-

desamt den Asylantrag als unzulässig ab (Ziffer 1), stellte fest, dass Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Aufenthaltsgesetz - AufenthG - nicht vorliegen (Ziffer 2), 

ordnete die Abschiebung nach Italien an (Ziffer 3) und befristete das gesetzliche Ein-

reise- und Aufenthaltsverbot auf 15 Monate ab dem Tag der Abschiebung (Ziffer 4). Der 

Asylantrag sei gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Asylgesetz - AslyG - unzulässig, da Italien auf 

Grund der dort erfolgten illegalen Einreise nach Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-

staats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 

einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist - Dublin 

III-VO - für die Behandlung des Asylantrags zuständig sei. Abschiebungsverbote lägen 

.ebenso wie außergewöhnliche humanitäre Gründe, die die Bundesrepublik Deutschland 

veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht gemäß § 17 Abs. 1 Dublin III-VO auszu-
üben, nicht vor. 

Gegen diesen Bescheid hat der Antragsteller am 21. März 2023 Klage erhoben (15 A 
2124/23), über die noch nicht entschieden ist, und zugleich um vorläufigen Rechtsschutz 
nachgesucht. 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen die Abschiebungsan-
ordnung in Ziffer 3 des Bescheides des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge vom 13. März 2023 anzuordnen. 
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Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Sie bezieht sich zur Begründung auf die angefochtene Entscheidung. Darüber hinaus 

führt sie aus, dasS auch die Schreiben der italienischen Behörden vom 5. und 7. Dezem-

ber 2022 nichts an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung änderten. Darin 

habe Italien Überstellungen im Rahmen der Dublin III-VO lediglich vorübergehend auf-

geschoben. Eine Überstellung innerhalb der sechsmonatigen Überstellungsfrist sei hin-

gegen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit weiterhin möglich. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf.den Inhalt der Gerichtsakte 

und des beigezogenen Verwaltungsvorgangs Bezug genommen. 

Der nach § 80 Abs. 5 Satz 1, 1. Alt., Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung 

- VwG° - i.V.m. §§ 34a Abs. 2 Satz 1, 75 AsylG statthafte und auch im Übrigen zulässige 

Antrag, über den gemäß § 76 Abs. 4 Satz 1 AsylG die Einzelrichterin entscheidet, ist 
begründet. 

Nach § 80 Abs. 5 VwG° kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag die aufschiebende 

Wirkung der Klage anordnen, wenn das Interesse des Antragstellers an der beantragten 

Aussetzung der Vollziehung das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung 

überwiegt. Die dabei vorzunehmende Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen 

Vollzugsinteresse und dem privaten Aussetzungsinteresse orientiert sich dabei maßgeb-

lich an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache. Ergibt die im Rahmen des Verfahrens 

nach § 80 Abs. 5 VwG() allein mögliche aber auch ausreichende summarische Prüfung, 

dass die Klage voraussichtlich erfolglos bleiben wird, hat das Interesse des Antragstel-

lers regelmäßig zurückzutreten. Erweist sich dagegen der Bescheid voraussichtlich als 

rechtswidrig, so überwiegt in der Regel das Aussetzungsinteresse des Antragstellers, 

weil an der sofortigen Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes kein vorrangi-

ges öffentliches Interesse bestehen kann. Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens 

bei summarischer Beurteilung hingegen offen, so ist dem Antrag auf Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung stattzugeben, wenn eine Abwägung der widerstreitenden Interes-

sen ergibt, dass das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollzugsinteresse des 
Antraggegners überwiegt. 

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe fällt die Interessenabwägung zugunsten des 

Antragstellers aus. Die in Ziffer 3 des angefochtenen Bescheides vom 13. März 2023 
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verfügte Abschiebeanordnung nach Italien wird sich im Hauptsacheverfahren voraus-

sichtlich als rechtswidrig erweisen. 

Rechtsgrundlage der streitgegenständlichen Abschiebungsanordnung ist § 34a Abs. 1 

Satz 1 Alt. 2 AsylG. Danach ordnet das Bundesamt die Abschiebung des Ausländers in 

einen für die Durchführung des Asylverfahrens nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG zuständi-

gen Staat an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. Nach § 29 Abs. 1 

Nr. 1 lit. a AsylG ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Mitgliedstaat für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrags 

auf internationalen Schutz zuständig ist. Die Voraussetzungen liegen im maßgeblichen 

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) nicht vor. 

Für die Durchführung des Asylverfahrens des Antragstellers ist zwar Italien grundsätzlich 

zuständig. Der Antragsteller ist ausweislich der EURODAC-Treffermeldung aus einem 

Drittstaat kommend illegal in das Gebiet der Mitgliedstaaten nach Italien eingereist. Die 

italienischen Behörden haben nicht innerhalb der Zweimonatsfrist des Art. 22 Abs. 1 

Dublin III-VO auf das Übernahmeersuchen des Bundesamtes geantwortet, sodass sie 

gemäß Art. 22 Abs. 7 Dublin III-VO verpflichtet sind, den Antragsteller wiederaufzuneh-
men. 

Es bestehen jedoch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass die ursprüngliche Zuständig- 

keit Italiens aus verfahrensbezogenen Gründen auf die Bundesrepublik Deutschland 

übergangen ist. 

Nach Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin III-VO setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitglied-

staat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehen Kriterien fort, um festzustellen, ob ein 

anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann, wenn es sich als unmöglich 

erweist, einen Antragsteller an den zunächst als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu 

überstellen, da es wesentliche Gründe für die Ännahme gibt, dass das Asylverfahren 

und die Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden 

Behandlung im Sinne des Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union - 

GRCh - mit sich bringen. 

Dieser Regelung liegt das Prinzip der normativen Vergewisserung bzw. der Grundsatz 

gegenseitigen Vertrauens zugrunde. Danach gilt die Vermutung, dass die Behandlung 

Asylsuchender in jedem einzelnen Mitgliedstaat der EU im Einklang mit den Vorschriften 

der Genfer Flüchtlingskonvention - GFK -, den Erfordernissen der GRCh und der Euro-

päischen Menschenrechtskonv.ention - EMRK - steht (vgl. EuGH, Urteil vom 19. März 

2019 - C-163/17, Jawo Rn. 80 ff., juris m.w.N; BVerwG, Beschluss vom 17. Januar 
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2022 - 1 Ei 66/21-, juris). Diese Vermutung ist zwar nicht unwiderleglich, jedoch sind an 

ihre Widerlegung und die Feststellung systemischer Schwachstellen i.S.d. Art. 3 Abs 2 

Dublin III-VO hohe Anforderungen zu stellen. Daher steht nicht jede drohende Grund-

rechtsverletzung oder jeder Verstoß gegen die Regeln für das gemeinsame Asylsystem 

der Überstellung eines Asylsuchenden in den zuständigän Mitgliedstaat entgegen. Um 

das Prinzip gegenseitigen Vertrauens entkräften zu können, muss ernsthaft zu befürch-

ten sein: dass dem Asylsuchenden aufgrund genereller Mängel im Asylsystem des ei-

gentlich zuständigen Mitgliedstaats mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmensch-

liche oder erniedrigende Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 GrCh droht. 

Für die Anwendung von Art. 4 GRCh ist es dabei irrelevant, ob es zum Zeitpunkt der 

Überstellung, während des Asylverfahrens oder erst nach dessen Abschluss (insbeson-

dere auch im Fall der Zuerkennung internationalen Schutzes) dazu kommt, dass die 

C.) 

	

	
schutzsuchende Person aufgrund ihrer Rücküberstellung in den nach der Dublin 111-Ver- 

ordnung zuständigen Mitgliedstaat einem ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre, eine un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung zu erfahren. Art. 3 Abs. 2 Dublin III-VO 

bezieht sich zwar nicht unmittelbar auf die Phase nach erfolgter Anerkennung als inter-

national Schutzberechtigter. Art. 4 GRCh verbietet jedoch ausnahmslos jede Form un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung und hat mit seiner fundamentalen Bedeu-

tung allgemeinen und absoluten Charakter. Vor diesem Hintergrund wäre es wider-

sprüchlich, wenn das Vorliegen eines solchen Risikos im Stadium des Asylverfahrens 

eine Überstellung verhindern würde, während dasselbe Risiko dann geduldet würde, 

wenn das Verfahren durch die Zuerkennung von internationalem Schutz zum Abschluss 

kommt (EuGH, Urteil vom 19. März 2019 - C-163/17 juris Rn. 78., 88 f.; BVerfG, Be-

schluss vom 7. Oktober 2019 -2 BvR 721/19 -, juris Rn. 19 f., VG Braunschweig, Be-

schluss vom 1. Dezember 2022 - 2 B 278/22 juris Rn. 28). 

Der maßgebliche Prognosemaßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit muss sich auf 

der Basis einer Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände ergeben und darf sich nicht nur 

auf einzelne Mängel des Systems beziehen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 19. März 2014 

- 10 B 6.14 -, juris Rn. 6; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 16. April 2014 A 11 S 

1721/13-, juris Rn. 41; EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - C- 411/10, C-493/10 -, 

juris Rn. 80). Diese Grundsätze konkretisierend hat der Europäische Gerichtshof in sei-

ner „Jawo"-Entscheidung ausgeführt, dass Schwachstellen im Asylsystem nur dann als 

Verstoß gegen Art. 1 EMRK und Art. 4 GRCh zu werten sind, wenn sie eine besonders. 

hohe Schwelle der Erheblichkeit erreichen, die von sämtlichen Umständen des Falles 

abhängt. Die hohe Schwelle der Erheblichkeit kann nach dem Europäischen Gerichtshof 

dann erreicht sein, wenn die Gleichgültigkeit der Behördeneines Mitgliedstaats zur Folge 

hätte, dass eine vollständig von öffentlicher Unterstützung abhängige Person sich unab- 
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hängig von ihrem Willen und ihren persönlichen Entscheidungen in einer Situation ext-

remer materieller Not befände, die es ihr nicht erlaubte, ihre elementarsten Bedürfnisse 

zu befriedigen, wie insbesondere sich zu ernähren, sich zu waschen und eine Unterkunft 

zu finden, und die ihre physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigte oder sie 

in einen Zustand der Verelendung versetzte, der mit der Menschenwürde unvereinbar 

wäre. Diese Schwelle ist selbst in durch große Armut oder eine starke Verschlechterung 

der Lebensverhältnisse der betreffenden Person gekennzeichneten Situationen nicht er-

reicht, sofern diese — Situationen — nicht mit extremer materieller Not verbunden sind, 

aufgrund derer sich diese Person in einer solch schwerwiegenden Lage befindet, dass 

sie einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung gleichgestellt werden kann 

(vgl. hierzu: EuGH, Urteil vom 19. März 2019- C-163/17 juris Rn. 91 ff.). 

Nach dieser Maßgabe liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ernstzunehmende Anhalts-

punkte für das Bestehen systemischer Mängel im italienischen Asylsystem vor, die die 

Gefahr einer unmenschlichen und entwürdigenden Behandlung des Antragstellers i.S.d. 

Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 EMRK mit sich bringen. Dem Antragsteller droht zur Überzeu-

gung der Einzelrichterin in Italien eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung in 

Form von Obdachlosigkeit. 

Diesbezüglich wird auf die überzeugenden Ausführungen des VG Braunschweig (Be-

schluss vom 1. Dezember 2022 -2 B 278/22 juris Rn. 29 ff.) verwiesen, die sich die 

Einzelrichterin zu eigen macht. Darin heißt es: 

„Eine Gefahr von Obdachlosigkeit besteht zum einen im Vorfeld der förmlichen Re-

gistrierung als Asylsuchender, weil Geflüchtete in dieser Phase kein Recht auf Un- 

terkunft haben. 

Die Registrierung als Asylsuchender erfolgt in Italien in einem mehrstufigen Verfah-

ren. Der erste Schritt ist das Identifizierungs- und Registrierungsverfahren, bei dem 

entweder bei der Grenzpolizei oder bei der bei der Einwanderungsbehörde der Po-

lizei („Questura") die Fingerabdrücke abgenommen werden und ein Foto gemacht 

wird („Fotosegnalamento"). Auf das Fotosegnalamento folgt ein zweiter Schritt, der 

in der förmlichen Registrierung des Asylantrags besteht, die ausschließlich bei der 

Questura im nationalen Hoheitsgebiet durchgeführt wird. Die formale Registrierung 

des Antrags („Verbalizzazione" oder „Formalizzazione") erfolgt mittels eines Formu-

lars, das mit den grundlegenden Informationen zur persönlichen Geschichte des 

Antragstellers, der Reise nach Italien und den Gründen für die Flucht aus dem Her-

kunftsland ausgefüllt wird. Das Formular wird vom Asylbewerber unterschrieben und 

vor der Anhörung an die Territorialkommission gesandt. Erst mit dem Ausfüllen des 
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Formulars ist die formale Phase des Antrags auf internationalen Schutz abgeschlos-

sen (Associazione per Gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), Country Report: 

Registration of the asylum application, 20.05.2022). 

Die italienische Gesetzgebung legt fest, dass ein Antragsteller das Recht hat, eine 

Unterkunft zu erhalten, sobald er den Willen bekundet hat, internationalen Schutz 

zu suchen. Die Aufnahme in das Asylsystem erfolgt dabei jedoch erst nach der For-

malisierung des Antrags, dem Ausfüllen des entsprechenden Formulars. Diese Pra-

xis hat zur Folge, dass Asylbewerber, einschließlich Dublin-Rückkehrer, bis zur Re-

gistrierung ihres Asylantrags ohne Unterkunft — und damit auch ohne angemessene 

medizinische Behandlung — bleiben (Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), Situa-

tion of asylum seekers and beneficiaries of protection with mental health problems 

in Italy, Februar 2022, S. 12). Vor der förmlichen Registrierung ihres Asylantrags 

haben Geflüchtete lediglich Anspruch auf medizinische Notversorgung. Zudem sind 

sie in diesem Stadium dem Risiko einer willkürlichen Verhaftung und Abschiebung 

ausgesetzt (ASGI, a. a. 0.; SFH, Reception conditions in Italy Updated: report on 

the situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin 

returnees, in Italy, Januar 2020, S. 28). Nach den vorliegenden Erkenntnismitteln 

kann sich diese Phase auf mehrere Wochen oder sogar Monate erstrecken. 

Denn das „Fotosegnalamento" und die förmliche Registrierung des Antrags auf in-

ternationalen Schutz finden nicht immer gleichzeitig statt. Art. 26 Abs. 2 des Geset-

zesdekrets Nr. 25/2008 sieht zwar vor, dass der formlose Antrag auf internationalen 

Schutz innerhalb von drei Tagen behördlich zu dokumentieren ist, wobei die Frist 

bei einer großen Zahl von Asylbewerbern auf bis zu zehn Tage verlängert werden 

kann. In der Praxis werden diese Fristen jedoch nur selten eingehalten, was auf die 

hohe Zahl der Asylanträge und den Mangel an Polizeipersonal zurückzuführen ist. 

Vor allem in großen Ballungsräumen wie Mailand, Rom und Neapel erhalten Asyl-

bewerber oft erst nach einigen Wochen oder sogar Monaten eine Einladung („invito") 

zu einem Termin, um bei der Questura förmlich ihren Antrag zu stellen (Asylum In-

formation Database (aida), Country Report: Italy. 2021 Update, 20.05.2022, S. 26; 

ASGI, a. a. 0.; Ärzte ohne Grenzen (Medecins sans Frontieres, MSF), Informal sett-

lements: social marginality, obstacles to access to healthcare and basic needs for 

migrants, asylum seekers and refugees, Februar 2018, S. 3). Im Zuge der Pande-

mie haben sich die Wartezeiten zumindest in den Städten weiter verlängert (SFH, 

Situation of asylum seekers and beneficiaries of protection with mental health prob-

lems in Italy, Februar 2022, S. 12). 
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Zudem stellen spezielle Anforderungen der lokalen Questura-Büros weitere Hinder-

nisse beim Zugang zum Asylverfahren dar. Die Questura von Neapel etwa nimmt 

keine von Asylbewerbern persönlich eingereichten Anträge an, sondern registriert 

nur solche Anträge, die über Rechtsanwälte oder NGOs eingereicht werden. Der 

Termin zur Asylantragstellung wird je nach Arbeitsbelastung erst nach einem oder 

sogar mehreren Monaten vergeben. In Rom beschränkte die Questura im Jahr 2020 

den Zugang auf etwa 20 Antragsteller pro Tag. Im Oktober 2020 verurteilte das Be-

rufungsgericht Rom das Innenministerium zum Schadenersatz, nachdem es festge-

stellt hatte, dass ein Antragsteller mindestens fünfmal versucht hatte, Zugang zur 

Polizeistation zu erhalten, und zweimal auf der Straße vor der Einwanderungsbe-

hörde geschlafen hatte, um zu den ersten Antragstellern zu gehören. Währenddes-

sen war er gezwungen, auf der Straße zu leben, da er mangels Registrierung keinen 

Zugang zum Aufnahmesystem hatte, obwohl er unter gesundheitlichen Problemen 

litt. Die Situation änderte sich auch 2021 nicht grundlegend. Das zuständige Büro 

der Questura von Mailand liegt weit entfernt vom zentralen Büro am nördlichen 

Stadtrand und lässt auch nur eine begrenzte Anzahl von Personen pro Tag zu. Fer-

ner kam es zu zahlreichen Fällen, in denen Asylbewerber das Gebäude der 

Questura — vor allem in größeren Städten — nicht betreten durften und gezwungen 

waren, mehrere Stunden draußen an einer Schranke zu warten, wobei sie psychi-

schen Misshandlungen wie Beschimpfungen und Anschreien ausgesetzt waren 

(ASGI, a. a. 0.). 

Obwohl in Art. 4 und 5 des italienischen Aufnahmeerlasses klargestellt wird, dass 

das Fehlen eines Wohnsitzes kein Hindernis für den Zugang zu internationalem 

Schutz darstellt, verweigerten Questura-Büros im Jahr 2021 darüber hinaus in eini-

gen Fällen den Zugang zum Verfahren wegen des fehlenden Nachweises des 

Wohnsitzes, z. B. durch einen Mietvertrag oder eine Gastfreundschaftserklärung 

einschließlich des Ausweises der aufnehmenden Person. Dies war zum Beispiel in 

Latium (Rom), Kampanien (Neapel), Friaul-Julisch Venetien (Pordenone), Sizilien 

(Palermo, Syrakus), Sardinien (Cagliari), Piemont (Novara) und der Lombardei (Mai-

land) der Fall. Im Juni 2020 gab das Zivilgericht Triest der Klage eines pakistani-

schen Staatsangehörigen statt und wies die Questura von Pordenone an, seinen 

Asylantrag zu registrieren, was sie bis dahin mit Verweis auf einen fehlenden Wohn-

sitz verweigert hatte. Im Dezember 2020 gab das Gericht von Florenz einem Eilan-

trag statt, der sich gegen die Ablehnung des Asylantrags durch die Questura von 

Florenz wegen fehlender Unterlagen zur Bescheinigung des Wohnsitzes richtete. 

Es ist anzunehmen, dass es zu derartigen Vorgängen auch infolge der Rückführung 
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von Personen im Rahmen des Dublin-Verfahrens kommt. Im August 2021 verhin-

derte die Questura von Udine (Friaul-Julisch Venetien) die Formalisierung eines 

Asylantrags und erteilte einem irakischen Asylbewerber, der zuvor einen Asylantrag 

in Deutschland gestellt hatte, stattdessen eine Ausweisung. In dieser Angelegenheit 

ist ein Berufungsverfahren vor dem Zivilgericht von Triest anhängig (ASGI, a. a. 0.). 

Ferner droht den Antragstellern Obdachlosigkeit nach ihrem Ausscheiden aus dem 

Asylverfahren im Falle der Zuerkennung eines internationalen Schutzstatus durch 

die italienischen Behörden. 

Das italienische System basiert auf der Annahme, dass Personen mit Schutzstatus 

für sich selbst sorgen können und müssen. Nach der Gewährung eines Schutzstatus 

sind anerkannte Geflüchtete nicht mehr berechtigt, in Erstaufnahmeeinrichtungen 

oder CAS („Centro di Accoglienza Straordinaria") zu bleiben. Zwar dürfen sie zu-

nächst SAI-Unterkünfte („Sistema di accoglienza ed integrazione", ehemals 

SPRAR/SPROIMI) aufsuchen, doch da die Plätze in den SAI knapp sind, entsteht 

in der Praxis eine Schutzlücke (aida, a. a. 0., S. 213). Zudem ist auch die Zeitdauer, 

für die anerkannte Schutzberechtigte in SAI-Unterkünften verbleiben dürfen, be-

grenzt. Art. 38 des Dekrets des italienischen Innenministeriums vom 18.11.2019 legt 

fest, dass die Aufnahme im SAI-System sechs Monate andauert. Nur in einigen Fäl-

len, die im Dekret genannt werden, können die Aufnahmebedingungen mit ange-

messener Begründung und mit vorheriger Genehmigung durch die zuständige Prä-

fektur um weitere sechs Monate verlängert werden. Zusätzliche sechs Monate kön-

nen gewährt werden, wenn anhaltende schwerwiegende gesundheitliche Gründe 

vorliegen oder um den Abschluss des Schuljahres zu ermöglichen (Art. 39 des 

Dekrets). Art. 5 des Gesetzesdekrets 130/2020 sieht vor, dass alle untergebrachten 

Personen nach Ablauf der Aufenthaltsdauer in weitere Integrationswege einbezo-

gen werden sollen, für die die zuständigen Gemeinden im Rahmen der verfügbaren 

personellen, instrumentellen und finanziellen Ressourcen verantwortlich sind (aida, 

a. a. 0., S. 215). 

Trotzdem zeigt der Jahresbericht des Aufnahmesystems SPRAR/SIPROIMI (nun-

mehr SAI), dass Flüchtlinge, die in SPRAR/SIPROIMI-Einrichtungen untergebracht 

sind, bei der Erlangung der Wohnautonomie auf viele Hindernisse stoßen. Im Jahr 

2018 erhielten weniger als 5 % der im Zweitaufnahmesystem untergebrachten Per-

sonen einen Wohnzuschuss, wenn ihre Zeit im System endete, und weniger als 1 

')/0 wurde bei Mietverfahren unterstützt, wenn sie die Aufnahmeeinrichtungen verlie-

ßen. Das italienische Wohnungswesen ist zudem strukturell nicht auf die Bedürf- 
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nisse von Personen mit internationalem Schutzstatus eingestellt. In den letzten drei-

ßig Jahren lag der Anteil der Sozialwohnungen am gesamten Wohnungsmarkt kon-

stant lediglich zwischen 5 und 6 °A. Darüber hinaus sind die Kriterien für die Zutei-

lung von Sozialwohnungen in vielen Fällen für viele Einwanderer nachteilig, selbst 

wenn sie nur über ein sehr geringes Einkommen verfügen, da eine Mindestwohn-

sitzdauer verlangt wird (UNHCR, ASGI and SUNIA, The refugee house - Guide to 

housing autonomy for beneficiaries of international protection in Italy, Februar 2021, 

S. 5-6). Weitere Kriterien, die von einigen Regionen für die Zuweisung einer Sozial-

wohnung verlangt werden, sind etwa ein Wohnsitz in der Gemeinde, in der der An-

trag gestellt wird, keine vorherige Zuweisung von öffentlichem Wohnraum oder das 

Fehlen einer illegalen Beschäftigung (aida, a. a. 0., 5.217). 

Sowohl vor ihrer förmlichen Registrierung als Asylantragsteller als auch nach der 

Zuerkennung eines Schutzstatus wird die Antragstellerin zu 1) somit voraussichtlich 

gezwungen sein, mangels Zugang zu Aufnahmeeinrichtungen und sonstigem öf-

fentlichem Wohnraum eine Unterkunft auf dem privaten Markt zu suchen. Doch die 

tatsächliche Verfügbarkeit von Mietwohnungen ist knapp, weil mehr als 75 °A der 

Familien in Italien Eigentümer des Hauses sind, in dem sie wohnen, und 60 °A der 

Immobilien im Besitz von Einzelpersonen sind, die sie als Hauptwohnsitz nutzen, 

während Mietwohnungen nur 10 °A aller auf dem nationalen Territorium verfügbaren 

Wohnungen ausmachen. Italien ist also ein Land der kleinen Eigentümer, die meist 

nur ein Haus für den Mietmarkt zur Verfügung haben. Die Knappheit von Mietobjek-

ten und die Notwendigkeit, mit einer großen Anzahl von Gesprächspartnern in Kon-

takt zu treten, benachteiligt die Flüchtlinge erheblich, weil sie in der Regel über eine 

geringe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen und bei der Interaktion mit Pri-

vatpersonen und Wohnungsbaugesellschaften mit sprachlichen Problemen konfron-

tiert sind (UNHCR, ASGI and SUNIA, a. a. 0., S. 7-8). 

Es ist unwahrscheinlich, dass die Antragstellerin zu 1) überhaupt in der Lage wäre, 

die finanziellen Mittel für eine private Wohnung aufzubringen. Denn nach ihren 

glaubhaften Angaben hat sie ihre sämtlichen Ersparnisse aus ihrer Arbeitstätigkeit 

im Iran aufgebraucht, um den Schleuser und die Ausreise nach Deutschland zu fi-

nanzieren. Folglich bräuchte sie eine Arbeitsstelle, um die Miete zahlen zu können. 

Doch im Allgemeinen bestehen für Geflüchtete Schwierigkeiten beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt. In Anbetracht der derzeit hohen Arbeitslosigkeit in Italien ist es für 

Asylsuchende und Personen mit Schutzstatus äußerst schwierig, Arbeit zu finden. 

Schwarzarbeit ist verbreitet. Viele Zuwanderer arbeiten in der Landwirtschaft, oft 

unter prekären Bedingungen und sind anfällig für Ausbeutung. Im Allgemeinen sind 
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die wenigen Arbeitsplätze, die Asylsuchenden und Schutzberechtigten zur Verfü-

gung stehen, schlecht bezahlt und zeitlich begrenzt. Der Lohn reicht in der Regel 

nicht aus, um eine Wohnung zu mieten oder einer Familie ein sicheres Einkommen 

zu bieten (SFH, Reception conditions in Italy Updated, Januar 2020, S. 71). Die Si-

tuation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Zuge der Covid-19-Pandemie und der Ver-

schlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage 2020 und 2021 zusätzlich ver-

schärft. Viele Personen mit Schutzstatus, die eine Arbeit gefunden hatten, haben 

diese dadurch verloren (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Länderin-

formationsblatt der Staatendokumentation Italien, 01.07.2022, S. 21-22). Insbeson-

dere die Erwerbs- und Beschäftigungsquoten von Frauen in Italien liegt Mit nur 51,2 

% im März 2022 deutlich unter dem EU-Durchschnitt, bei Frauen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit sogar bei nur 45,4 % (Auswärtiges Amt/ Bundesministerium 

des Innern und für Heimat/ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Gemeinsamer 

Bericht zur Aufnahmesituation von Asylantragstellenden sowie anerkannt Schutz-

berechtigten in Italien, 30.09.2022, S. 19; im Vergleich zu 79,6 % Beschäftigungs-

quote von Frauen in Deutschland im 2. Quartal 2022, https://de.statista.com/statis-

tik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-laendern/,  aufgerufen am 
01.12.2022). 

Für Personen mit geringem Einkommen gibt es zwar seit März 2019 das soge-

nannte Bürgergeld („Reddito di Cittadinanza"; ersetzt das Arbeitslosengeld). Dieses 

wird jedoch nur Antragstellern gewährt, die mindestens die letzten zehn Jahre in 

Italien wohnhaft waren, davon mindestens zwei Jahre mit einem ununterbrochenen 

Wohnsitz. Diese ' Voraussetzung erfüllen in der Regel nicht einmal anerkannte 

Schutzberechtigte. Weitere Sozialleistungen obliegen den Regionen und Kommu-

nen, welche eigene Regeln bezüglich der Höhe der Leistungen und des Empfänger-

kreises festlegen. So wird etwa die kommunale Beihilfe für arbeitslose Mütter („As-

segno di maternitä die comuni") nur dann gewährt, wenn die Mutter ihren Antrag 

innerhalb von sechs Monaten nach döm Geburtsdatum bei der Wohnsitzgemeincie 

eingereicht hat (https://www.patronato.acli.it/assegno-maternita-dello-stato-2021-a-

chi-spetta,  aufgerufen am: 01.12.2022). Auch ein Anspruch auf Kindergeld („Asse-

gno Unico Universale per i Figli") besteht nur dann, wenn die Antragsteller seit zwei 

Jahren regelmäßig in Italien leben oder einen Arbeitsvertrag von mindestens 6 Mo-

naten haben (https://italy.refugee.info/hc/en-us/articles/5388918400663-Your-right-

to-access-the-welfare-system,  aufgerufen am: 01.12.2022). Das italienische Sozial-

system ist sehr schwach, garantiert keinerlei Nothilfe und stützt sich auf traditionelle 

Familienstrukturen. Flüchtlinge können meist nicht auf solche Strukturen in Italien 

zurückgreifen (BFA, a. a. 0., S. 22). 
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Zusätzlich zu den oben beschriebenen Problemen haben Geflüchtete insbesondere 

in den letzten Jahren eine zunehmende Stigmatisierung und Diskriminierung auf 

dem Wohnungsmarkt erlebt. Laut dem Jahresbericht des Aufnahmesystems 

SPRAR/SIPROIMI berichten 67,4 % der Aufnahmezentren über Schwierigkeiten 

beim Zugang zu Wohnraum aufgrund der unsicheren Arbeitsverhältnisse der 

Schutzberechtigten, während 55,5 % feststellen, dass eines der Hauptprobleme in 

Bezug auf den Zugang zu Wohnraum für Personen mit internationalen Schutz das 

Misstrauen von Immobilienagenturen und Immobilieneigentümerh ist (UNHCR, 

ASGI and SUNIA, a. a. 0., S. 7-8). Sowohl in der Phase vor der Registrierung des 

Asylantrags als auch dann, wenn anerkannte Geflüchteten auf die Verlängerung ih-

rer Aufenthaltsgenehmigung warten, kommt die Schwierigkeit hinzu, dass viele Ver-

mieter die Vorlage einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung fordern, weil sie befürch-

ten, als Beherberger irregulärer Migranten" angesehen zu werden, was nach italie-

nischem Recht als Straftat gilt (SFH, Reception conditions in Italy Updated,. Ja-

nuar 2020, S. 67). 

Zwar gibt es regional organisierte Notunterkünfte, die meist von Trägern des sog. 

Dritten Sektors, also nicht staatlich von Nichtregierungsorganisationen oder kirchli-

chen Organisationen, betrieben werden. Diese sind jedoch nicht langfristig ausge-

richtet, manche von ihnen haben Verträge mit der Gemeinde und werden vor allem 

zu Winterzeiten geöffnet. Die Dauer dieser Projekte der Aufnahme hängt von der 

Verfügbarkeit der finanziellen Mittel ab, sie sind mithin nicht kontinuierlich garantiert. 

Diese Einrichtungen haben nur wenige Plätze zur Verfügung, die die Nachfrage 

nach Unterbringung derer, die auf der Straße leben müssen, nicht decken. Die Fa-

milieneinheit kann nicht immer berücksichtigt werden, sodass Eltern gegebenenfalls 

nur separate Plätze für sich und ihre Kinder angeboten werden. Die Plätze unterlie-

gen zudem einem Rotationssystem und sind nur für kurze Zeit nutzbar, damit mög-

lichst viele MensChen für einige Tage dort unterkommen können. Neben .der Rota-

tion müssen die Bewohner in der Zeit ihres Aufenthaltes die Zentren tagsüber ver-

lasseil und haben keine Möglichkeit, ein geregeltes Leben zu führen. Ein Großteil 

des Tages muss für die Deckung der Grundbedürfnisse, z. B. in die Nahrungsfin-

dung (Schlangestehen vor karitativen Suppenküchen), investiert werden, was es 

den Geflüchteten unter anderem unmöglich macht, sich eine Arbeit zu suchen (SFH, 

Situation von aus dem Ausland zurückkehrenden Schutzberechtigten (insbes. hin-

sichtlich einer Unterkunft), 29.04.2022, S. 4-5; SFH, Reception conditions in Italy 

Updated, Januar 2020, S. 68). 
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[...] Aufgrund mangelnder Kapazitäten des offiziellen Aufnahmesystems oder weil 

sie ihr Recht auf Zugang zum Aufnahmesystem verloren haben, sind viele Asylbe-

werber und Schutzberechtigte obdachlos und leben auf der Straße oder in informel-

len Siedlungen, besetzten Häusern oder Barackensiedlungen in verschiedenen ita-

lienischen Städten, in der Regel unter unzumutbaren Bedingungen (SFH, Reception 

conditions in Italy Updated, Januar 2020, S. 69). Aktuelle Berichte dokumentieren 

zudem, dass Asylsuchende auch infolge der verzögerten oder verweigerten Regist-

rierung ihrer Anträge obdachlos werden. So prangerte etwa die Vereinigung „As-

semblea antirazzista" im Juni 2022 an, dass über 60 Asylbewerber in der norditalie-

nischen Stadt Trient (Trentino-Südtirol) seit Monaten obdachlos waren, während sie 

auf die Registrierung ihrer Asylanträge und die Zuweisung eines Platzes im Aufnah-

mesystem warteten (Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), InfoMigrants, 

15.06.2022, https://www. infom  ig rants. net/en/post/41210/italy-ove  r-60-asyl um-see-

kers-in-trento-homeless-for-months, aufgerufen am 01.12.2022). Im August 2022 

hatte sich die Situation noch immer nicht verbessert und Helfer machten die Lang-

samkeit der Bürokratie für die Notsituation verantwortlich (l'Adige, 12.08.2022, 

https://www.ladige.it/cronaca/2022/08/12/centinaia-di-immigrati-sotto-i-ponti-di- 
trento-in-attesa-di-asilo-negato-il-diritto-ad-un-posto-letto-1.3286747, 	aufgerufen 

am 01.12.2022). Die Betreiber eines Pfarrwohnheims in der italienischen Stadt 

Ravenna (Emilia-Romagna) berichteten von ständigen Wohnungsanfragen von ob-

dachlosen jungen Migranten, die sich in der Schwebe befänden, während sie auf 

Papiere und die Aufnahme in die Erstaufnahmeeinrichtungen GAS („Centri di ac-

coglienza straordinari") warteten, die immer mehr überfüllt seien. Sie beklagten die 

überlangen Wartezeiten für die Legalisierung der Migranten (Vatican News, Sr. Ma-

ria's experience of r:unning a center for migrants and the homeless, 16.09.2022, 
https://www.vaticannews  ,va/en/ch u rch/news/2022-09/sisters-project-maria- 

g iovanni-titone-mig ra nts-welcom ing.htm I, aufgerufen am 01.12.2022). 

Sofern andere Verwaltungsgerichte (VG Bremen, Beschluss vom 13.01.2022 - 6 V 

828/21, 8345068 -, juris; VG Greifswald, Urteil vom 17.11.2022 - 3 A 1301/22 HGW 

juris Rn. 38; VG Dresden, Beschluss vom 02.11.2022 - 12 L 745/22.A, 9468164 - 

, juris, VG Cottbus, Urteil vom 08.09.2022 - VG 5 K 754/19.A, 7791080 -, juris; VG 

Köln, Urteil vom 25.08.2022 - 8 K 7119/19.A juris Rn. 58) die Gefahr einer Ob-

dachlosigkeit damit abtun, dass die Geflüchteten auf kommunale Notunterkünfte zu-

greifen könnten, überzeugt dies aus den ausgeführten Gründen nicht. Es ist nicht 

nachvollziehbar, dass Notunterkünfte eine gangbare Lösung sein sollen, insbeson-

dere, wenn die Gerichte zugleich einräumen, dass die genaue Anzahl an Plätzen in 

Notunterkünften schwierig auszumachen ist, sich die Plätze aufgrund der Covid-19- 
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Pandemie reduziert haben, die Nachfragen infolge der Wirtschaftskrise indes ge-

stiegen sind und Italien keinen nationalen Plan hat, der eine Erhöhung der Anzahl 

an Plätzen für die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen vorsieht. Zu-

dem muss davon ausgegangen werden, dass die von mehreren Gerichten zitierte 

Zahl von 10.000 Obdachlosen in ganz Italien im Jahr 2018 (vgl. VG Bremen, a. a. 

0., VG Greifswald, a. a. 0.: VG Würzburg, Urteil vom 29.09.2022 - W 4 K 21.30332 

juris Rn. 53; .VG Stuttgart, Urteil vom 21.07.2022 - A 4 K 1253/22-, juris Rn. 46), 

somit von nur etwa 0,016% der Bevölkerung, deutlich zu niedrig angesetzt ist. Das 

Nationale Institut für Statistik (ISTAT) geht für das Jahr 2021 von 500.000 woh-

nungslosen Menschen aus, die auf der Straße oder in Behelfsunterkünften, etwa in 

Lagern und geduldeten oder spontanen Siedlungen, leben. Im Winter 2014 ermit-

telte das Institut zudem durch Erhebungen in Kantinen- oder Nachtasyleinrichtun-

gen eine Zahl von 50.724 Obdachlosen, die landesweit auf der Straße lebten. Es 

wird davon ausgegangen, dass dieser Anteil der Bevölkerung in den letzten zehn 

Jahren als Folge der Wirtschaftskrise zugenommen hat (ISTAT, 29.10.2021, Censi-

mento 2021 anche per le persone piü difficili da rilevare, https://www.  istatit/it/fi- 
les//2021/10/Popolazioni-speciali_Comunicato-stampa.pdf, 	aufgerufen 	am 

01.12.2022). 15 °A) der Wohnungslosen sind Frauen; 58% der Wohnungslosen sind 

Ausländer, wobei deren Quote in einzelnen Großstädten wie Mailand sogar bei 73 

% liegt (Quotidiano Piemontese, 07.01.2022, https://www.quotidianopiemon-

tese.it/2022/01/07/i-clochard-in-italia-sono-un-popolo-di-50-mila-invisibili-pari-a-un-
capoluogo-di-provinciat  aufgerufen am 01.12.2022; SFH, Reception conditions. in 

Italy Updated, Januar 2020, S. 68). Dafür, dass der Anteil der Obdachlosen unter 

den Einwohnern Italiens deutlich höher sein dürfte, spricht auch eine Studie der 

Fondazione Rodolfo De Benedetti (fRDB) aus dem Jahr 2018 in Mailand, wo ein 

Anteil der Obdachlosen an der Bevölkerung von 0,2% ermittelt wurde (Associazione 

NAGA, Piü fuori che dentro, Dezember 2021, S. 62). 

[...] Die Lebensbedingungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen in besetzten Häu-

sern, Slums und auf der Straße sind miserabel. Sie leben am Rande der Gesell-

schaft, ohne Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Situation. Sie kampieren meist in 

kleinen Gruppen in Randgebieten, wo die Polizei sie nicht finden kann, um sie für 

das Schlafen im Freien zu bestrafen. Infolgedessen haben sie nicht nur keinen Zu-

gang zu territorialen Sozial-.  und Gesundheitsdiensten, sondern auch zu den ele-

mentarsten Gütern wie Wasser, Lebensmitteln und Strom. Ihr Alltag besteht aus der 

Deckung ihrer Grundbedürfnisse, wie der Suche nach Nahrung und einem Schlaf-

platz (SFH, Reception conditions in Italy Updated, Januar 2020, S. 58, 69). Geflüch- 
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tete ohne festen Wohnsitz haben zudem kaum Zugang zu medizinischen Leistun-

gen, denn, um sich beim nationalen Gesundheitsdienst (SSN) anzumelden, müssen 

sich Asylbewerber oder Personen mit Schutzstatus an das örtliche ASL („azienda 

sanitaria locale", lokale Gesundheitsbehörde) wenden und dort u. a. eine gültige 

Aufenthaltserlaubnis, eine Wohnsitzbescheinigung bzw. eine Erklärung über den 

tatsächlichen Aufenthalt, wie auf der Aufenthaltserlaubnis angegeben, sowie eine 

Steueridentifikationsnummer vorlegen. Dies stellt ein schwer überwindbares Hinder-

nis dar sowohl für asylsuchende Personen, deren Anträge noch nicht formell bei der 

Questura registriert wurde, als auch für Personen mit internationalem Schutz, die 

obdachlos geworden sind und deshalb Schwierigkeiten haben, ihre Aufenthaltser- 

laubnis zu verlängern und/oder einen Wohnsitznachweis zu erbringen. Die Angabe 

einer fiktiven Adresse oder der Adresse einer Nichtregierungsorganisation als 

Wohnsitz wird von vielen Behörden nicht zugelassen (SFH, Reception conditions in 

Italy Updated, Januar 2020, S. 73, 75)." 

Bei dieser Sachlage ist nach Überzeugung der Einzelrichterin nicht davon auszugehen, 

dass es dem Antragsteller bei einer Rückkehr nach Italien gelingen wird, seine elemen-

tarsten Bedürfnisse zu befriedigen, insbesondere vor seiner förmlichen Registrierung als 

Asylantragsteller und nach dem Abschluss seines Asylverfahrens eine Unterkunft zu fin-

den. Mithin droht ihm mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein von seinem Willen unab-

hängiger Zustand der Verelendung in Form von Obdachlosigkeit und damit eine Verlet-

zung seiner Rechte aus Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 EMRK. 

Nach alledem kommt es auch auf die in der aktuellen Rechtsprechung uneinheitlich be-

antwortete Frage nicht an, ob aufgrund der von den italienischen Behörden im Dezember 

2022 abgegebenen Erklärungen auf eine dem Erlass einer Abschiebungsanordnung ent-

gegenstehende fehlende Übernahmebereitschaft Italiens geschlossen werden kann. 

Hiernach setzt Italien wegen „plötzlich aufgetretener technischer Gründe" und der „Nicht-

verfügbarkeit von Aufnahmeeinrichtungen" die Aufnahme von Asylbewerberinnen und - 

bewerbern im Rahmen des Dublin-Verfahrens „vorübergehend" aus (eine fehlende 

Übernahmebereitschaft Italiens bejahend u.a.: VG Arnsberg, Urteil vom 24. Januar 2023 

- 2 K 2991/22.A - und VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 5. Januar 2023 - la L 

1642/22.A -, verneinend u.a.: VG Göttingen, Beschluss vom 6. Januar 2023- 1 B 170/22 

- und VG Aachen, Beschluss vom 18. Januar 2023 -9 L 22/23.A -, jeweils juris). Die 

Schreiben der italienischen Behörden verdeutlichen jedoch nochmals die aktuelle 

Knappheit an Unterbringungsressourcen und die damit verbundene Schwierigkeit für 

Dublin-Rückkehrer in Italien eine Unterkunft zu erhalten. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwG0. Das Verfahren ist gern. 

§ 83b AsylG gerichtskostenfrei. 

Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 80 AsylG). 

q.e.s. 

111S 

Beglaubigt 
Hannover, 27.03.2023 

 
Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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